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Einladung und Ausschreibung zum 

MONTILUX Bambini-Rennen 
für die Jahrgänge 2019 – 2020 m/w 

am 08.3.2026 
 
Genehmigungsnummer:     7AL041 

Ort der Veranstaltung:          Silvretta Montafon/Garfrescha (Grandaubahn) 
 
Veranstalter: Ski Club Montafon 
Durchführender Verein:         WSV St Gallenkirch 
 
 
Bewerb:                                 Riesentorlauf in zwei Durchgängen - schnellste Zeit zählt 
 
Ausrüstung: Helm, !!Rennanzüge nicht erwünscht!! 
 
Zeitplan:                                 MF Sitzung, Samstag 7.3 19 Uhr Nordic cafe! 

Startnummern sind ab 10:00 Uhr im Startbereich am 
Garfrescha erhältlich (Grandaubahn) 
Streckenbesichtigung von 10.15 – 10:45 Uhr 
Start 1. Durchgang 11:00 Uhr 
Start 2. Durchgang direkt im Anschluss 
Siegerehrung – ca. 20 min nach Rennende am Start 
 

Teilnahmeberechtigt:        Bambinis der Jahrgänge 2019 und 2020 
jeweils weiblich und männlich 
 

Klassen:    Bambini 6 und Bambini 7  
jeweils männlich und weiblich 
 

Nennungen:                      Vereinsweise über Skizeit oder per E-Mail mittels Excelliste 
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum, m/w/d und ÖSV 
Nummer, wenn vorhanden) an bene@scmontafon.at 

 
Nennschluss:              06 März – 17.00 Uhr 
 
Nenngeld:                         EUR 8,- pro Bambini  



 

 
 

Startreihenfolge:             Startreihenfolge erfolgt klassenweise, beginnend mit den 
jüngsten bis zu den ältesten Teilnehmer:innen; zweiter 
Durchgang in gestürzter Reihenfolge 

 
Siegerehrung/Preise:  Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Rennen am 

Start (Starthaus Ski Club Montafon) statt.  
Jede:r Teilnehmer:in erhält eine Medaille und ein 
Goodiebag bei der Preisverteilung. Platzierungen 1-3 
erhalten einen Pokal.  
Weiters werden 12 Montilux Stofftiere unter den 
Teilnehmer:Innen verlost. 

 
Liftkarten: Alle Bambinis die beim Rennen teilnehmen haben freie 

Fahrt, Erwachsene fahren mit ermäßigter Tageskarte um 
EUR 30,- nur bei der Kassa Valiserabahn und mit 
Voranmeldung an bene@scmontafon.at erhältlich. 
 

Auskunft:     Benedikt Erhard, bene@scmontafon.at, +43 664 1062014 
 
Organisationskomitee:    Benedikt Erhard 
Wettkampfleitung:                      Benedikt Erhard 
Chef der Kampfrichter:              Martin Pfefferkorn 
 
Hinweise: 

• Für alle Läufer:innen besteht Helmpflicht. 

• Der durchführende Verein, dessen Funktionäre und der Veranstalter haften nicht für 
Unfälle oder Schäden die Wettkämpfer, Betreuer und sonstige Personen im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung erleiden. 

• Jeder Teilnehmer*in/Betreuer*in hat selbst für ausreichenden Versicherungsschutz zu 
sorgen. 
 

 
Mit der Anmeldung werden nachfolgenden Punkten als vereinbart angesehen:  
Information über Sportergebnismanagement Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f 
DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Seite 5 Leistungs-/Ergebniserfassung 
bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder 
Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich 
gemacht.  
 
Information über Ton- und Bildaufnahme:  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen 
hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto,Video, Audio etc.). 
Der/die Teilnehmer/Teilnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn/sie während oder im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittelsjedes derzeitigen oder 
künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B.Fernsehsender) gespeichert, 
ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine/ihre persönlichen 
Interessen nicht ungebührlich verletzt. 


